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§ 6 Technische Geräte 

 Ich verwende auf dem gesamten Schulgelände     
  keine privaten mobilen Endgeräte. Wenn ich   
  Oberstufenschülerin oder -schüler bin, dann darf  
  ich mein privates Endgerät nach der 7. Stunde    
  außerhalb des Unterrichts nutzen.  
 Sollte ich mich nicht an die Regel halten, so muss     

  ich das verwendete Gerät abgeben und kann es mit   

         einem von meinen Eltern unterschriebenen   

         Formular am folgenden Schultag nach der sechsten   

         Stunde im Sekretariat abholen.  
 


